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§ 81AufenthG  Beantragung des Aufenthaltstitels 
... 
 
(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, ohne 
einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein 
Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt. Wird der Antrag 
verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung der 
Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt. 
(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines Aufenthaltstitels oder die 
Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom 
Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend. 
(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner Antragstellung 
(Fiktionsbescheinigung) auszustellen. 
 

Zu den Inhaltsangaben der Fiktionsbescheinigung siehe § 78  AufenthG 

 


